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§ 1  Name und Sitz 

Der Reit- und Fahrverein Reitgemein-
schaft e.V. Gaggenau-Winkel hat seinen 
Sitz in Gaggenau-Winkel, Hofstr. 1. 
Er ist beim Amtsgericht / Registergericht 
Rastatt in das Vereinsregister unter V-Nr. 
310 eingetragen. Das Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. 
 

§ 2  Zweck,  Mittelverwendung und Begüns-
tigung 

Zweck des Vereins ist die Pflege des 
Reit- und Fahrsports, sowie die Förde-
rung der einheimischen Pferdezucht. Der 
Satzungszweck wird insbesondere durch 
die Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen verwirklicht. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. 
des § 10 b Abs. 1 EStG i. V. zu der Anla-
ge 7 zu den EStRL und Anlage 3 zu den 
LStRL. Er ist also selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 3  Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche 
oder juristische Person werden. Über die 
Aufnahme entscheidet nach schriftlichem 
Antrag der Vorstand – eine Entscheidung 
über die Aufnahme ist bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung vorläufig – die 
Mitgliederversammlung entscheidet dann 
endgültig mit einfacher Mehrheit. Die vor-
läufige Mitgliedschaft wird frühestens mit 
Bezahlung der Gebühren und Beiträge 
wirksam. 
 

§ 4  Mitglieder 

Die Mitglieder des Vereins setzen sich 
aus ordentlichen, außerordentlichen und 
Ehrenmitgliedern zusammen 
Ein schriftlicher Aufnahmeantrag ist an 
den Vorstand des Vereins zu richten. Der 
Aufnahmeantrag soll den Namen, Famili-
enstand, das Alter, die Bankverbindung 
und die Wohnung des Bewerbers enthal-
ten. Minderjährige Mitglieder bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung ihres gesetzli-
chen Vertreters. Über die Aufnahme ent-
scheidet der Vorstand. Das Ergebnis wird 
dem Bewerber mündlich mitgeteilt. Ab-
lehnungsgründe brauchen dem Bewerber 
nicht mitgeteilt zu werden. 
a) Ordentliche Mitglieder  sind all dieje-

nigen, die sich aktiv  an der Vereins-
arbeit beteiligen oder sich als aktiv  in 
der Vereinsführung (Vorstand) betäti-
gen. 

S a t z u n g 
 

des Reit- und Fahrvereins 

Reitgemeinschaft e.V.  
Gaggenau-Winkel 



R e i t g e m e i n s c h a f t  e.V.R e i t g e m e i n s c h a f t  e.V.R e i t g e m e i n s c h a f t  e.V.R e i t g e m e i n s c h a f t  e.V.         GaggenauGaggenauGaggenauGaggenau----WinkelWinkelWinkelWinkel     

76571 Gaggenau76571 Gaggenau76571 Gaggenau76571 Gaggenau----Winkel ,  Hofstrasse  1Winkel ,  Hofstrasse  1Winkel ,  Hofstrasse  1Winkel ,  Hofstrasse  1         S e i t e  2  
       

b) als außerordentliche Mitglieder  
können Förderer des Vereins aufge-
nommen werden, sie unterstützen die 
Vereinstätigkeit durch die Zahlung ih-
res Mitgliedsbeitrages. 

c) Ehrenmitglieder  sind Personen, die 
sich innerhalb der Vereinstätigkeit be-
sondere Verdienste erworben haben. 
Sie werden vom Vorstand zu Ehren-
mitgliedern berufen.  

 
§ 5  Mitgliedsbeitrag 

1. Die Mitglieder des Vereins sind zur 
Zahlung von Jahresbeiträgen ver-
pflichtet. Die Höhe der Mitgliedsbei-
träge werden vom Vorstand einge-
bracht und von der Mitgliederver-
sammlung bestätigt.  

2. Bei der Aufnahme eines ordentlichen 
(aktiven) Mitglieds in den Verein ist 
eine Aufnahmegebühr zu entrichten. 
Die Aufnahmegebühr gruppiert sich in 

a) Eintrittsalter ab vollendetem 
 11. Lebensjahr 
b) Eintrittsalter ab vollendetem  
 17. Lebensjahr 

3. sie entfällt bei Mitgliedern, die aus-
schließlich am Schulunterricht teil-
nehmen.  

4. Alle Mitglieder (ordentliche und au-
ßerordentliche) haben einen in glei-
cher Höhe festgesetzten Jahresbeitrag 
(Basisbeitrag) zu entrichten. Der Jah-
resbeitrag ist unabhängig vom Zeit-
punkt des Erwerbs der Mitgliedschaft 
(Eintritt in den Verein) immer in vol-
ler Höhe (keine Zwölftelung) für das 
betreffende Kalenderjahr zu entrich-
ten. Der Basisbeitrag ist jeweils am 
01.01. eines Kalenderjahres fällig und 
wird bis zum 31.03. des gleichen Jah-
res eingezogen. 

Ist das Mitglied mit seinem Basisbei-
trag in Verzug, wird dieses nicht be-
sonders gemahnt; ist es länger als 12 
Monate mit seinem Mitgliedsbeitrag 

im Rückstand, kann es ohne Mahnung 
bzw. schriftliche Benachrichtigung 
aus der Mitgliederliste gestrichen 
werden. 

5. Ordentliche (aktive) Mitglieder haben 
zusätzlich eine Sonderumlage zu ent-
richten. Die Höhe der Umlage richtet 
sich nach dem Bedarf den der Verein 
hat, um die satzungsmäßigen Gemein-
schaftszwecke aller Mitglieder zu er-
füllen. Insbesondere für die Aufbrin-
gung des laufenden Finanzdienstes 
und die Ansparung künftiger Investiti-
onsvorhaben.    

Die Sonderumlage für ordentliche 
(aktive) Mitglieder wird im viertel-
jährlichen Turnus abgerechnet und ist 
dann zur Zahlung fällig. Für die Ab-
rechnung bedarf es keiner schriftli-
chen Vereinbarung sondern genügt 
das mündliche Einverständnis des 
Mitgliedes. Bei Nichteinhaltung der 
Zahlungsvereinbarung ist die Benut-
zung der Reitanlagen sofort, ohne 
schriftliche Benachrichtigung, unter-
sagt. 

6. Die Mitgliedsbeiträge und Sonderum-
lage werden ausschließlich im Wege 
des Einzugsermächtigungsverfahrens 
erhoben. Sollte ein Mitglied nicht am 
Einzugsermächtigungsverfahren teil-
nehmen und muss der Beitrag wegen 
unpünktlicher Zahlung angemahnt 
werden, wird der Verein für jede not-
wendige Mahnung ein angemessener 
Kostenanteil erheben. 

7. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung 
des Basisbeitrages befreit. 

§ 6  Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt automatisch 
durch: 

Tod des Mitglieds 
Austritt 
Ausschluss durch die Mitglieder-
versammlung 
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Der Austritt aus dem Verein ist nur zum 
31.12. des Kalenderjahrs möglich. Die 
Austrittserklärung muss schriftlich erfol-
gen und dem Vorstand drei Monate vor 
Ablauf des Kalenderjahres zugehen. 
Ein ausgetretenes Mitglied hat keinen 
Anspruch auf einen Anteil am Vereins-
vermögen.  
Werden die Interessen des Vereins von 
einem Mitglied vorsätzlich verletzt, kann 
ein Ausschluss erfolgen. 
Über den Ausschluss entscheidet die Mit-
gliederversammlung mit ⅔ Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Der Antrag der 
Ausschließung ist dem betroffenen Mit-
glied zwei Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich zu übersenden. Gibt 
der Betroffene eine schriftliche Stellung-
nahme ab, ist diese in der Mitgliederver-
sammlung zu verlesen. Der Beschluss 
über die Ausschließung wird dem nicht in 
der Versammlung anwesenden Mitglied 
von Seiten des Vorstandes schriftlich be-
kannt gegeben. 

§ 7  Organe 

Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

Der Vorstand besteht aus dem: 
1. Vorsitzenden 
2. Vorsitzenden 
1. Kassier 

Schriftführer 
Sportwart 

Der Vorstand kann ergänzt werden durch 
den erweiterten Vorstand – zu bestimmen 
vom oben genannten Organ -. 
Die Mitglieder des Vorstandes werden 
durch die Mitgliederversammlung auf un-
bestimmte Zeit in offener, falls von der 
Mitgliederversammlung oder dem Vor-
stand gewünscht, in geheimer Wahl ge-
wählt. Der 1. und 2. Vorsitzende werden 
ausschließlich in geheimer Wahl gewählt. 
Sein Amt erlischt mit der Wahl des neuen 
Vorstandes. Sämtliche Vorstandsmitglie-
der bleiben auch nach dem Ablauf ihrer 
Amtszeit bis zu Neuwahl im Amt. Der 
Vorstand muss von der jährlichen Mitglie-

derversammlung durch einfache Mehrheit 
bestätigt werden. Eine mehrmalige Wie-
derwahl ist zulässig. Sämtliche Vor-
standsmitglieder, sowie erweiterter Vor-
standsmitglieder, sind ehrenamtlich tätig. 

 
§ 8  Vertretung 

Der 1. Vorsitzende vertritt zusammen mit 
dem 1. Kassier den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Dem Vorstand obliegt 
auch die Vereinsverwaltung. Für die Be-
schlussfassung gelten  
§ 28 BGB Abs. 1. 
 

§ 9 Einberufung der Mitgliederversamm-
lung 

Ordentliche Mitgliederversammlungen 
finden am Anfang eines jeden Kalender-
jahres statt. Außerordentliche Mitglieder-
versammlungen finden dann statt, wenn 
das Interesse des Vereins diese erfor-
dern, wenn ein Vorstandsmitglied vorzei-
tig ausscheiden möchte, sowie der schrift-
lich begründete Ausschluss eines Mit-
glieds beantragt wird. 
Die Mitgliederversammlung hat der 1. 
Vorsitzende und im Falle seiner Verhinde-
rung der 2. Vorsitzende einzuberufen. 
Eine ordentliche Mitgliederversammlung 
ist mit einer Frist von mindestens zwei 
Wochen einzuberufen. Zur außerordentli-
chen Mitgliederversammlung muss eine 
Frist von mindestens 10 Tage eingehalten 
werden. Die Tagesordnung hat den Mit-
gliedern mit der Einberufung zuzugehen. 
Die Einberufung wird durch die öffentliche 
Presse bekannt gegeben. 
Außerordentliche Mitgliederversammlun-
gen finden dann statt, wenn es das Inte-
resse des Vereins erfordert, wenn ein 
Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschie-
den ist und wenn der 5. Teil der Mitglieder 
die Berufung einer Mitgliederversamm-
lung unter Angabe von Zweck und Grund 
dies schriftlich vom Vorstand verlangt. 

§ 10 Abhalten von Mitgliederversammlun-
gen 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. 
Vorsitzenden geleitet. Ist dieser verhin-
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dert, muss die Leitung durch den 2. Vor-
sitzenden erfolgen. 
Durch die Mitgliederversammlung kann 
ein Tagungsleiter gewählt werden, wenn 
hierfür Gründe vorhanden sind. Die Mit-
gliederversammlung kann Tagesord-
nungspunkte absetzen und weitere Ta-
gesordnungspunkte beschließen. 
Abstimmungen erfolgen durch Handzei-
chen. Wird durch die Mitgliederversamm-
lung eine andere Abstimmungsart ge-
schlossen, muss diese ausgeführt wer-
den. Ein Beschluss ist angenommen, 
wenn er mehr als die Hälfte der gültig 
abgegebenen Stimmen der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder, erhält. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitge-
zählt. 
Eine Mehrheit von ⅔ der anwesenden 
Mitglieder ist erforderlich, wenn Gegens-
tand der Beschlussfassung die Aus-
schließung eines Mitglieds, die Satzungs-
änderung oder die Auflösung des Vereins 
ist. 
Die Änderung des Satzungszwecks kann 
nur einstimmig beschlossen werden. 

§ 11  Stimmrecht 

Die Mitglieder üben ihr Stimmrecht per-
sönlich aus, eine Vertretung ist somit 
ausgeschlossen. Jedes Mitglied ab Vol-
lendung des 16. Lebensjahres erhält für 
seinen Mitgliedsbeitritt einen Stimmenan-
teil. Die Mitgliederversammlung entschei-
det mit einfacher Mehrheit. Bei Stimm-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

§ 12  Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne dieser Satzung zu än-
dernden Punkte vorliegen, so sind diese 
in einem Nachtrag einzeln und schriftlich 
zu ändern. Eine Änderung der Ge-
samtsatzung bedarf es hierzu nicht. Die 
zu ändernden Punkte sind nach Zustim-
mung von ⅔ Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten in dieser Satzung zu 
ändern und gegebenenfalls die ge-
wünschten anderen Punkte zu ergänzen. 

 

 

§  § 13  Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in 
einer ordentlichen Mitgliederversammlung 
mit ⅔ Stimmenmehrheit beschlossen wer-
den. 
Das noch vorhandene Vereinsvermögen 
fällt bei Auflösung des Vereins der Stadt 
Gaggenau zu, die es unmittelbar und 
ausschließlich zur Förderung gemeinnüt-
ziger Zwecke zur Förderung des Sports, 
in erster Linie des Reitsports; in zweiter 
Linier geistig und körperlich behinderter 
Kinder, zu verwenden hat. 
 
 
 

Diese Änderungssatzung ergänzt und 
ändert die Satzung vom 30. Dezember 
2003; eingetragen im VR 310 des AR 
Rastatt am 19.Februar 2004. 
 

 

 

Die Änderung der Satzung wurde von 
der Mitgliederversammlung am 19. 
März 2005 einstimmig beschlossen; 
eingetragen im VR 310 des AR Rastatt 
am 10. Juli 2006. 
 
 
 
 
………………………………………… 
(Alois Wagner) 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 

(Georg Metzinger) 

 
 


